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d) Die Durcharbeitung der 
Planvorschläge der Be
triebe in den WB (Z), 
den Wirtschaftsräten der 
Bezirke bzw. den über
geordneten Leitungsorga
nen der Betriebe (außer 
Landwirtschaft) erfolgt in 
der Zeit vom

28. Juli 1964
und die Abstimmung des 
Planes der WB (Z) mit 
den anderen WB (Z) und 
Organen (einschließlich 
der Abstimmung der 
Pläne der mittelbaren 
Folgeinvestitionen zwi
schen den für die Grund
investition verantwort
lichen Planträgern und 
den für die Folgeinvesti
tionen verantwortlichen 
Planträgern)

bis
22. August 1964

bis
12. September 1964

VII. Übergabe der zusammenge
faßten und bilanzierten Plan
vorschläge

a) Übergabe der Planvor
schläge

— der WB der Land
wirtschaft an den Land
wirtschaftsrat beim bis 
Ministerrat 1. September 1964

— von den Bezirksland
wirtschaftsräten an den 
Landwirtschaftsrat 
beim Ministerrat (das 
staatliche Aufkommen 
landwirtschaftlicher Er
zeugnisse ist zur Bilan
zierung mit der Pro
duktion der Lebens
mittelindustrie bis zum 
gleichen Termin den 
Wirtschaftsräten der bis
Bezirke zu übergeben) 15. September 1964

b) Übergabe der Planvor
schläge

— von den WB (Z) und 
den Wirtschaftsräten 
der Bezirke an den 
Volkswirtschaftsrat

— von den anderen Orga
nen, denen Betriebe 
und Einrichtungen un
terstellt sind (außer 
Landwirtschaft), an das 
betreffende zentrale 
Staatsorgan

— von den Fachabteilun
gen der Räte der Be
zirke an das für den 
betreffenden Wirt
schaftszweig zustän
dige zentrale Staats
organ sowie

— von den Bezirksplan
kommissionen an die 
Staatliche Plankommis
sion entsprechend den 
„Methodischen Hinwei
sen und Festlegungen 
zur Ausarbeitung der 
Planvorschläge zum 
Volkswirtschaftsplan bis 
1965 in den Bezirken“ 21. September 1964

Von den für die .Grund
investitionen verantwort
lichen Planträgern sind 
die komplexen Pläne 
(Teil а bis c) für die Inve
stitionsvorhaben lt. Plan
methodik 1965 — Planung 
der Investitionen — dem 
übergeordneten Staats
organ zu übergeben.

Gleichzeitig mit der Ein
reichung der zusammen
gefaßten und bilanzierten 
Planvorschläge von den 
WB ur^d Wirtschafts
räten der Bezirke an den 
Volkswirtschaftsrat bzw. 
an das Ministerium für 
Bauwesen erfolgt die 
Übergabe der Finanzplan
vorschläge an das Mini- bis 
sterium der Finanzen 21. September 1964

Übergabe der Haushalts
planvorschläge von den 
Räten der Bezirke an den 
Minister der Finanzen und 
für die Bereiche außerhalb 
der materiellen Produktion 
jeweils an das für den be
treffenden Bereich zustän- bis 
dige zentrale Staatsorgan 28. September 1964

c) Übergabe der Planvor
schläge für den Bedarf 
und das Aufkommen an 
Material, Ausrüstungen 

• und Konsumgütern gemäß 
den Festlegungen des Son
derdruckes Nr. 485 des 
Gesetzblattes für


